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der öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates des Ortsbezirkes 
Wiesbaden-Erbenheim am 19. März 2008

Vorkaufssatzungen im Bereich des Flugplatzes Erbenheim

1. Für die an den bestehenden Flugplatz Erbenheim angrenzenden Bereiche:

- I. Nördlich des Flugplatzes Erbenheim
- II. Westlich des Flugplatzes Erbenheim
- III. Östlich des Flugplatzes Erbenheim

werden städtebauliche Maßnahmen in Betracht gezogen.

2. Die im Entwurf beigefügten Vorkaufssatzungen nach § 25 Abs.1 Satz 1 Nr. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) über das besondere Vorkaufsrecht für die 
Geltungsbereiche:

I. Nördlich des Flugplatzes Erbenheim
II. Westlich des Flugplatzes Erbenheim
III. Östlich des Flugplatzes Erbenheim

werden als Satzungen beschlossen.

Beschluss Nr. 0008 

1. Die Magistratsvorlage wird zur Kenntnis genommen. 

2. Der Ortsbeirat sieht sich aufgrund des scheinbar fehlerhaften Kartenausschnittes nicht in 
der Lage der Magistratsvorlage in der vorliegenden Form zuzustimmen. 
Der Ortsbeirat bittet um Überprüfung des Kartenmaterials und um Übersendung einer 
aktuellen und überarbeiteten Ausführung. 
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Dezernat IV z.w.V.
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